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Gemeinde Bünsdorf, Kreis RD-ECK, Amtsbereich Hüttener Berge 

Bebauungsplan Nr. 4 und 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 

hier Beteiligung nach § 4(1) BauGB   

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Bereitstellung der Unterlagen zu vorstehend genannter Planung. 

Die in der AG-29 zusammengeschlossenen Naturschutzverbände verweisen hin-

sichtlich des Umfanges und des Detaillierungsgrades der Umweltprüfung auf die in § 

2 (4) und § 2a (2) BauGB sowie in der Anlage 1 des BauGB festgelegten Standards. 

Die Lage und Festsetzung des Plangebietes wird aus naturschutzfachlicher Sicht 

kritisch beurteilt, ebenso wie der hohe Flächenbedarf von 3,0 ha für die Realisierung 

von bis zu 30-40 Wohneinheiten. Generell empfiehlt die AG-29 die Berücksichtigung 

folgender Hinweise: 

 Erhöhung der Anzahl zulässiger Vollgeschosse von zwei auf drei für 

Mehrfamilienhäuser und von eins auf zwei für Einfamilienhäuser, zur 

Steigerung der Wohnraumnutzung überbauter Flächen. 

 überwiegende Realisierung des benötigten Wohnraumbedarfs durch Wohnein-

heiten in Mehrfamilienhäusern zur Reduzierung der Flächenversiegelung. 

 

Ein hoher Flächenverbrauch für Wohnbauflächen ist prinzipiell weder mit den Klima-

zielen noch mit dem Nachhaltigkeitsgedanken vereinbar. Gemäß der in § 1a BauGB 

genannten Zielvorgaben zum Umweltschutz soll mit Grund und Boden sparsam und 

schonend umgegangen werden. Die Planung steht nach Ansicht der AG-29 im klaren 

Widerspruch zu der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, in der sich die Bundesregie-

rung das Ziel gesetzt hat, den wachsenden Flächenverbrauch für Siedlung und Ver-

kehr bis zum Jahr 2030 auf 30 Hektar pro Tag zu senken. Die Umwandlung von Bö-
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den in Siedlungs- und Verkehrsfläche lag 2021 in Schleswig-Holstein bei 3,7 ha/Tag 

(Statistikamt Nord) und damit 285% über dem sich aus der Nationalen Nachhaltig-

keitsstrategie für Schleswig-Holstein ergebenden Ziel von 1,3 ha / Tag.  

 

Die Entwicklung von Wohnraum in Bünsdorf soll bis 2036 realisiert werden. Somit 

ergeben sich zeitliche Spielräume, geeignetere Standorte, nicht ausgeschöpfte 

Potenziale bestehender Nutzungen sowie geringere Flächenansprüche zu finden 

bzw. zu planen. 

 

 

Die AG-29 behält sich vor, im weiteren Verfahren umfassend vorzutragen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

gez. Dr. Iris Pretzlaff 
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Obere Denkmalschutzbehörde
Planungskontrolle

STADT RAUM PLAN
z.Hd. Herrn Bernd Schürmann
Wilhelmstraße 8
25524 Itzehoe

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: 04.06.2023/

Mein Zeichen: Bünsdorf-Fplanänd7-Bplan4/
Meine Nachricht vom: /

Kerstin Orlowski
kerstin.orlowski@alsh.landsh.de

Telefon: 04621 387-29
Telefax: 04621 387-54

Schleswig, den 14.06.2023

7. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplan Nr. 4 der Gemeinde 
Bünsdorf für den Bereich "südlich der Straße Aukamp, östlich der Straße Aublick 
und nördlich der Schirnauer Au"
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrter Herr Schürmann,

die überplante Fläche befindet sich großenteils in archäologischen Interessengebieten,
dieses Areal stellt mit seinen Geländeerhebungen und angrenzenden Niederungen eine 
absolute Siedlungsgunstlage dar, weshalb das archäologische Potential als hoch einzu-
schätzen ist. Bei der überplanten Fläche handelt es sich daher gem. § 12 Abs. 2 S. 6 
DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, 
dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen dem-
nach der Genehmigung des Archäologischen Landesamtes.
Denkmale sind gem. § 8 Abs. 1 DSchG unabhängig davon, ob sie in der Denkmalliste er-
fasst sind, gesetzlich geschützt.
Wir stimmen der vorliegenden Planung zu. Da jedoch zureichende Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird, 
sind gem. § 14 DSchG archäologische Untersuchungen erforderlich. 
Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 DSchG die Kosten, die für die 
Untersuchung, Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des 
Denkmals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen 
des Zumutbaren zu tragen.
Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv sein 
können und eine Genehmigung möglichst frühzeitig eingeholt werden sollte, damit keine 
Verzögerungen im sich daran anschließenden Planungs- oder Bauablauf entstehen.
Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit dem Archäologischen Landes-
amt in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Zuständig ist Frau 
Mirjam Briel (Tel.: 04551 - 8948673; Email: mirjam.briel@alsh.landsh.de).

www.archaeologie.schleswig
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Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 
hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
hörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigen-
tümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf o-
der in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Ent-
deckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichte-
ten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die 
Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile 
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens 
nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Orlowski

Anlage: Auszug aus der Archäologischen Landesaufnahme
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Ministerium für Inneres, Kommunales, 
Wohnen und Sport | Postfach 71 25 | 24171 Kiel 

nachrichtlich: 
 
Amt Hüttener Berge 
Der Amtsdirektor 
Mühlenstraße 8 
24361 Groß Wittensee 
 
Mit Kopie für die Gemeinde Bünsdorf 
 
d.d. Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
 
Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
 Fachdienst Regionalentwicklung 
Kaiserstraße 8 
24768 Rendsburg 
 
Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 
Referat IV 52 (Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht) 
 
Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach § 11 Abs. 2 
Landesplanungsgesetz (LaplaG) i.d.F. vom 27. Januar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 8), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur bedarfsgerechten 
Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs vom 12. November 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 808) 
 
7. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
4 der Gemeinde Bünsdorf 
 

Mit Schreiben vom 04.06.2023 informieren Sie über aktualisierte Planunterlagen zur 7. 

Änderung des Flächennutzungsplanes und zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4 

Dienstgebäude Düsternbrooker Weg 92, 24 105 Kiel | Barrierefreier Zugang zum Gebäude über Arwed-Emminghaus Weg | 
Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-28 33 | Buslinien 41, 42, 51 | Haltestellen: Reventloubrücke, Landtag, Institut für Weltwirtschaft | 
www.schleswig-holstein.de/innenministerium | Poststelle@im.landsh.de | DeMail: poststelle@im.landsh.DE-MAIL.de |  
beBPo: DE.Justiz.65530484-6459-4ee1-b216-b0f3fee9a5e0.a69b | 
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte und verschlüsselte Dokumente. 

Ihr Zeichen: / 

Ihre Nachricht vom: / 

Mein Zeichen: IV 6211-54736/2023 

Meine Nachricht vom: / 

Fin Kretzschmar 

fin.kretzschmar@im.landsh.de 

Telefon: +49 431 988-1714  

Telefax: +49 431 988614-1714 

18.07.2023 

Stadt Raum Plan 
Wilhelmstraße 8 
25524 Itzehoe 
 

http://www.schleswig-holstein.de/innenministerium
mailto:Poststelle@im.landsh.de
mailto:poststelle@im.landsh.DE-MAIL.de
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der Gemeinde Bünsdorf. Ziel der Planung ist weiterhin die Schaffung eines allgemeinen 

Wohngebietes mit 30-40 Wohneinheiten südlich der Straße „An See“. Der 

Plangeltungsbereich ist ca. 3 ha groß. Im Flächennutzungsplan wird die Fläche bislang als 

Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 

 

Mit Schreiben vom 25.07.2022 hat die Landesplanung zu der Planung bereits Stellung 

genommen. In den damaligen Planunterlagen waren mehrere Bebauungsvarianten 

beigefügt. Es wurde festgestellt, dass sich die Planung je nach Bebauungsvariante in den 

wohnbaulichen Entwicklungsrahmen einfügen könnte. Ggf. sollte eine Entwicklung in 

mehreren Bauabschnitten vorgenommen werden. Es sollte die konkrete 

Wohneinheitenzahl dargelegt werden.  

Zusätzlich wurde festgestellt, dass sich die Fläche aus Gründen des Landschaftsschutzes 

abgesetzt von der Hauptortslage befindet. Aus landesplanerischer Sicht wurde die 

städtebaulich abgesetzte Lage kritisch gesehen. Daher wurden Aussagen zu 

Alternativflächen für erforderlich gehalten. Eine abschließende Stellungnahme wurde 

zurückgestellt.  

 

Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der Bauleitplanung wie folgt Stellung: 

 

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus 

der am 17.12.2021 in Kraft getretenen Landesverordnung über den 

Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 vom 25.11.2021 

(LEP-VO 2021, GVOBl. Schl.-H. S. 1409) sowie dem Regionalplan III (Amtsbl. Schl.-H. 

2001, Seite 49). 

 

Die Planunterlagen wurden um eine Alternativenprüfung ergänzt. Insgesamt wurden fünf 

Alternativflächen miteinander verglichen. Die Flächen D und E stehen aus Gründen des 

Naturschutzes nicht für eine wohnbauliche Entwicklung zur Verfügung. Die Flächen B und 

C stehen aus immissionsschutzrechtlichen Gründen (aktive Hofstelle) derzeit für eine 

wohnbauliche Entwicklung ebenfalls nicht zur Verfügung. Die Fläche A steht ebenfalls aus 

naturschutzrechtlichen Gründen nicht für eine wohnbauliche Entwicklung zur Verfügung.  

Die Landesplanung nimmt die Alternativenprüfung zur Kenntnis. 

 

In den Planunterlagen wird zudem ausgeführt, dass die städtebauliche Entwurfsvariante 

A4 entwickelt werden soll. Hier ist auch weiterhin eine abschnittsweise Entwicklung 

möglich. 

Aus den Festsetzungen und der Begründung ist jedoch weiterhin keine konkrete 

Wohneinheitenzahl erkennbar bzw. ablesbar. Insofern ist eine abschließende 

landesplanerische Bewertung der Planung hinsichtlich des wohnbaulichen 
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Entwicklungsrahmens und auch eine Einordnung der Planung in die interkommunale 

Vereinbarung zur wohnbaulichen Entwicklung in den Gemeinden Amtes Hüttener Berge 

weiter nicht möglich.  

 

Es wird erneut um Darlegung der konkreten Wohneinheitenzahl gebeten, da erst nach 

einer konkreten Zahl ersichtlich ist, ob der wohnbauliche Entwicklungsrahmen eingehalten 

werden kann oder ggf. die Kooperationsvereinbarung greifen müsste.  

 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass nach Ziffer 3.6.1 Abs. 3 LEP-

Fortschreibung 2021 Wohneinheiten, die in Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen, in 

Wohnheimen und durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden entstehen, nur zu 

zwei Drittel auf den wohnbaulichen Entwicklungsrahmen angerechnet werden. Es wird 

vorsorglich darauf hingewiesen, dass gereihte Wohngebäude mit 1 oder 2 Wohnungen in 

der Baufertigstellungstatistik als Ein- oder Zweifamilienhäuser erfasst werden und insofern 

gereihte Wohneinheiten mit jeweils separaten Zugängen voll anzurechnende 

Wohneinheiten nach dem LEP 2021 darstellen. 

 

Eine abschließende landesplanerische Stellungnahme wird zurückgestellt.  

 

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und greift 

damit einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über 

die Förderungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen 

Stellungnahme nicht verbunden. 

 

In Ergänzung zur abgegebenen Stellungnahme im Rahmen der Planungsanzeige vom 

25.07.2022 wird aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht 

auf Folgendes hingewiesen: 

 

- Mit der beabsichtigten Darstellung von Wohnbauflächen i. S. von § 1 Abs. 1 Ziffer 1 

BauNVO ist bei der Planung grundsätzlich gem. § 1 Abs. 5 BauGB eine geordnete 

und nachhaltige städtebauliche Entwicklung sicherzustellen. Der Zuschnitt und 

die Lage des Plangebietes widersprechen den Anforderungen an eine geordnete 

städtebauliche Entwicklung. Es ist bei der Überplanung von Außenbereichsflächen 

vorrangig auf eine arrondierende, kompaktere Siedlungsentwicklung zu achten. 

Durch den Zuschnitt des Plangebietes entsteht eine abgesetzte Entwicklung in den 

Außenbereich. Es ist nicht dargelegt, wie der (mittelfristige) Anschluss an die 

Siedlungsstruktur erfolgen. 
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- Die Notwendigkeit, die Standorteignung und Planvarianten zu prüfen, ergibt sich 

aus dem Abwägungsgebot nach § 1 Abs. 7 BauGB. Auch nach Anlage 1 Ziffer 2d) 

zum BauGB besteht die Verpflichtung zur Alternativenprüfung. Aufgabe der 

Alternativenprüfung ist es, Standorte zu finden, die die Abwägungsbelange 

möglichst weitgehend berücksichtigen und die die ggf. sich darstellenden 

Konfliktkonstellationen am besten lösen (vgl. auch BVerwG Beschluss vom 

16.07.2007 – 4 B 71/06). In die Alternativenprüfung sind daher auch Flächen bzw. 

andere vorhandene Baulichkeiten einzubeziehen, die sich nicht auf den ersten Blick 

aufdrängen oder anbieten. Bei prinzipiell gleichwertigen Alternativen ist eine 

vergleichende Auswirkungsbeschreibung und -bewertung notwendig. Ein 

„vorschneller Ausschluss“ kann einen Abwägungsfehler begründen. Der 

vorgelegten Planung fehlt es in diesem Zusammenhang an einer ergebnisoffenen 

Prüfung von Standortalternativen im gesamten Gemeindegebiet zur Auswahl eines 

möglichst konfliktfreien Standortes. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, die 

Standortalternativen Prüfung zu überarbeiten. 

 

- Vorsorglich weise ich darauf hin, dass gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB bei der 

Aufstellung von Bauleitplänen die allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen sind und das Baugebiet 

ausreichend vor Immissionen geschützt ist. Dabei geht es nicht nur um den Schutz 

innerhalb der benachbarter Gebäude, sondern auch um einen hinreichenden 

Freiflächenschutz (Terrassen, Balkone etc.). In Anbetracht der räumlichen Nähe zu 

dem südlich an den zu überplanenden Bereich angrenzenden Klärwerk, ist bereits 

auf der Ebene des Flächennutzungsplans nachzuweisen, dass gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse grundsätzlich gewahrt werden. Die zu erwartenden Geruchs- 

und Lärmemissionen sind zu prüfen, entsprechende Ausführungen sind in die 

Begründung und erforderliche Maßnahmen als Festsetzung aufzunehmen. 

 

- Um den gesetzliche Anforderungen gerecht zu werden, ist der Umweltbericht 

entsprechend der Anlage 1 zum BauGB zu erstellen; zu jeder dort genannten 

Überschrift sollte eine Aussage getroffen werden. Ein nicht nur in unwesentlichen 

Punkten unvollständiger Umweltbericht ist ein beachtlicher Fehler i. S. des § 214 

BauGB und kann zur Unwirksamkeit eines Bauleitplanes führen. 

 

- Die Planzeichnung zur 7. Änderung des Flächennutzungsplanes weist im 

Gegensatz zur Übersichtskarte keinen aktuellen Bestand der Bebauung auf. Bei 

den künftigen Verfahrensschritten ist eine aktuelle Kartengrundlage zu 

verwenden, aus der die zwischenzeitlich erfolgte Bebauung hervorgeht.  
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Gez. Kretzschmar 

 

(Fin Kretzschmar) 
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Von:

An:

Datum:

WG: TÖB Nr. 326_23 1. Email WG: Einladung zur Beteiligung:
B-Plan Nr. 4 Gemeinde Bünsdorf für den Bereich "südlich der
Straße Aukamp, östlich der Straße Aublick und nördlich der
Schirnauer Au"

Enrico.Bold@lfu.landsh.de

stadtraumplan@gmx.de

07.07.2023 12:34:04

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus der Sicht der von hier zu vertretenden anlagenbezogenen immissionsschutzrechtlichen Belange bestehen keine grundsätzlichen Bedenken.

Es wird angeregt eine Geruchsimmissionsprognose anzufer gen bezüglich der nahegelegenen Abwasserbehandlungsanlage.

Mit freundlichen Grüßen

Enrico Bold

GMX - WG: TÖB Nr. 326_23 1. Email WG: Einladung zur Beteiligu... https://3c.gmx.net/mail/client/mail/print;jsessionid=01EBD6E3AAC...

1 von 4 07.07.2023, 19:31
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Landesamtes für Umwelt
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